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weiteres zu dulden, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.  

 

Den Betroffenen ist daher eine Duldungsbescheinigung für die Dauer von zu-

nächst drei Monaten auszustellen. 

 

Sofern keine Lageänderung eintritt, sind die Duldungen im entsprechenden zeitli-

chen Abstand zu verlängern. Das Staatsministerium des Innern, für Sport und In-

tegration (StMI) steht in regem Austausch mit dem BMI und wird über Änderungen 

informieren.  

 

Unberührt bleiben der Vollzug von Dublin-Überstellungen und Überstellungen von 

in anderen EU-Mitgliedstaaten anerkannten afghanischen Schutzberechtigten. 

 

2. Zum Umgang mit Anträgen auf Erteilung einer Ausbildungsduldung und 

Beschäftigungserlaubnis  

Die aktuell vom Bund beschlossene Aussetzung der Abschiebungen nach Afgha-

nistan hat Auswirkungen im Beschäftigungsrecht bei Anträgen von afghanischen 

Staatsangehörigen auf Erteilung einer Ausbildungsduldung (§ 60c Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 AufenthG) sowie einer Beschäftigungserlaubnis. Diese Vorgehensweise ist 

zunächst nur für den Ausbildungsjahrgang 2021 maßgeblich (unabhängig vom 

Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns) und ist nur bei afghanischen Staatsangehöri-

gen anzuwenden. Die Ausländerbehörden werden gebeten, insbesondere über of-

fene entscheidungsreife Anträge nach Maßgabe der nachfolgenden Hinweise zeit-

nah zu entscheiden. 

 

a) Duldung bei Ausbildung 

Für Anträge, bei denen ausschließlich die fehlende Vorduldungszeit als Aus-

schlussgrund entgegensteht, bitten wir für den Zeitraum bis zur Erfüllung der Vor-

duldungszeit nach § 60c Abs. 2 Nr. 2 AufenthG um Erteilung einer Ermessensdul-

dung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG. Zu beachten ist dabei, dass aufenthalts-

beendende Maßnahmen, selbst wenn sie bereits zuvor eingeleitet worden sind, 

angesichts des eingestellten Flugverkehrs nach Afghanistan nicht (mehr) bevor-

stehen und somit keinen Ausschlussgrund gemäß § 60c Abs. 2 Nr. 5 AufenthG 

darstellen. In solchen Fällen kommen ohne Änderung der für die Ausbildungsdul-




